
Aus gegebenem Anlass weist die Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Frau Judith Thieser auf Folgen-
des hin:

Nach den Vorschriften im Bundesdatenschutzgesetz gibt es ei-
ne Vielzahl von Fällen, in denen ein Unternehmen verpflichtet 
ist, einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, der Betrieb aber den-
noch keinen Datenschutzbeauftragten bestellt, kann das Unab-
hängige Datenschutzzentrum Saarland als Landesaufsichtsbehör-
de für den Datenschutz diese Bestellung anordnen. Eine Zuwider-
handlung gegen eine solche Anordnung kann mit einem Bußgeld 
in Höhe von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Eine Verpflichtung zur Bestellung von betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten besteht im Wesentlichen in folgenden Fällen:
Nach § 4f Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) müssen Daten verar-
beitende Stellen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Daten-
schutzbeauftragten bestellen, wenn sie personenbezogene Daten 
automatisiert verarbeiten und damit in der Regel mehr als 9 Per-
sonen ständig beschäftigen.
Personenbezogene Daten können z.B. sein:

 Name, Alter, Familienstand, Geburtsdatum
 Anschrift, Telefonnummer, personalisierte E-Mail Adresse
 Konto-, Kreditkartennummer
 Kraftfahrzeugnummer, Kfz-Kennzeichen
 Personalausweisnummer, Sozialversicherungsnummer
 genetische Daten und Krankendaten
 Werturteile wie zum Beispiel Zeugnisse

Eine automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Da-
tenverarbeitungsanlagen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BDSG). Die automa-
tisierte Datenverarbeitung findet zum Beispiel bei Computern, 
modernen Mobiltelefonen, PDAs, IPad ś oder Videoanlagen mit 
Aufzeichnung Anwendung.

Bei der Berechnung der Personenzahl werden alle Personen 
mitgezählt, die tatsächlich auf die automatisierte Datenverarbei-
tung der nicht-öffentlichen Stelle zugreifen. Hierzu gehören ne-
ben den eigentlichen Sachbearbeitern auch die Mitglieder der Ge-
schäftsführung, aber auch Urlaubsvertretungen und Teilzeitkräf-
te, Praktikanten sowie Beschäftigte von Zeitarbeitsfirmen wäh-
rend ihrer Tätigkeit im Unternehmen und ehrenamtlich Tätige.

Unabhängig von der Personenzahl müssen Daten verarbeiten-
de Stellen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutz-
beauftragten bestellen, wenn sie personenbezogene Daten ge-
schäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisier-
ten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- und Meinungs-
forschung automatisiert verarbeiten.

Die gleiche Pflicht gilt grundsätzlich auch dann, wenn die au-
tomatisierte Verarbeitung besondere Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der Betroffenen aufweisen, z.B. bei der Verarbeitung 
von Daten über die Gesundheit oder die Bewertung von Fähig-
keiten von Personen (§ 4d Abs. 5 BDSG).

Im konkreten Fall erhob und speicherte ein Unternehmen ge-
schäftsmäßig Firmendaten zum Zweck der Übermittlung nach § 
29 Abs. 1 BDSG. Dieser geschäftsmäßige Umgang mit personen-
bezogenen Daten führt zum einen dazu, dass nach § 4d Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 4 Nr. 1 BDSG das Verfahren automatisierter 
Verarbeitung der Aufsichtsbehörde zu melden ist und ferner da-
zu, dass nach § 4f Abs. 1 Satz 6 BDSG ein Beauftragter für den Da-
tenschutz zu bestellen ist und die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen sind. Der Geschäfts-
führer des vorbenannten Unternehmens kam der Aufforderung 
der Aufsichtsbehörde, die vorbenannten datenschutzrechtlichen 
Erfordernisse zu erfüllen, nicht nach, so dass nach erfolgter An-
hörung eine Anordnung erging, in welcher unter anderem die Be-
stellung eines Beauftragten für den Datenschutz gemäß § 4f Abs. 
1 Satz 6 BDSG angeordnet wurde. Für den Fall der Nichterfüllung 
der vorbenannten Anordnung wurde ein Zwangsgeld angedroht 
und aufschiebend bedingt festgesetzt. Erst nachdem die Vollstre-
ckung des Zwangsgeldes betrieben wurde, bestellte der Geschäfts-
führer einen Beauftragten für den Datenschutz.

Auf der Internetseite des Unabhängigen Datenschutzzentrums 
http://www.datenschutz.saarland.de/index.php/publikationen/
themen-zum-datenschutz – findet sich ein Flyer zum Thema so-
wie einen Link zu einer Infobroschüre.
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